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Genehmigung / sofortige Protokollabnahme 
 

Ausgangslage 

Das Geschäftsfeld (GF) «Soziale Dienste» hat einen Nachtragskredit angemeldet. Die gültige 

Regelung schreibt einen Nachtragskredit bei einer Abweichung von mindestens 300 000 Franken 
und 2 Prozent des Globalkredites Budget vor. Diese Kriterien treffen hier zu. 

Das Geschäftsfeld rechnet mit Mehraufwendungen von 0,9 Mio. Franken. Zum einen wurde eine 
erneute Kostensteigerung der Leistungen auf den Grundlagen des Kinder- und Jugendheimgesetzes 
(KJG) durch das Amt für Jugend- und Berufsberatung mitgeteilt und zum anderen werden 
Mehrkosten im Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe erwartet. 

Dem Stadtrat liegt die Weisung an den Gemeinderat betreffend Nachtragskredit Globalbudgets 
2025 vor. 

Der Stadtrat beschliesst: 

1. Die Weisung 102/2025 betreffend «Globalbudgets 2025, Nachtragskredit GF Soziale 
Dienste», wird genehmigt. 

2. Mitteilung als Protokollauszug an 

− Gemeinderat, durch Übermittlung der Weisung 
− Stadtrat 
− Abteilung Finanzen 
− Abteilung Soziales 
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